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Einführung




Inhaltsverzeichnis




    Zwischen religiöser Gewissheit, juristischer Logik und der lähmenden Angst vor dem Unsichtbaren spannt Der Hexenhammer eine dichte Argumentationswelt auf, in der vermeintliche Dämonenmacht und menschliche Ordnung um Deutungshoheit ringen und in der Sprache zu einem Instrument wird, das Wirklichkeit nicht nur beschreibt, sondern moralisch und rechtlich erzeugt, indem er aus theologischen Lehrsätzen, gelehrten Autoritäten und Fallberichten ein System schmiedet, das Unsicherheit in Vorschrift verwandelt, Zweifel in Schuld, und aus Verdacht Verfahren macht, deren Logik auf Wiederholung, Bekräftigung und Grenzziehung beruht. Zugleich entfaltet das Werk die Spannung zwischen Heilsversprechen und Strafanspruch, zwischen Körperpolitik und Seelenfürsorge, die die europäische Vormoderne nachhaltig prägen sollte.

Der Hexenhammer, ursprünglich lateinisch als Malleus maleficarum verfasst, ist ein dämonologisches und juristisch ausgerichtetes Traktat des Dominikaners und Inquisitors Heinrich Kramer, entstanden im Kontext des Heiligen Römischen Reiches gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Das dreiteilige Werk beansprucht, theologische Begründung, pastorale Anleitung und prozessuale Handreichung zur Bekämpfung vermeintlicher Hexerei zu vereinen. Es gehört damit zu jenen Schriften, die sich an Geistliche, Juristen und Obrigkeiten richten und kirchliches mit weltlichem Denken verknüpfen. Als Publikationskontext gelten spätmittelalterliche Reform- und Krisenerfahrungen, in denen Autorität, Abweichung und Ordnung neu verhandelt wurden und gelehrte Literatur normsetzende Funktionen übernahm.

Die drei Bände sind deutlich profiliert: Der erste entwickelt mit scholastischen Mitteln die Grundannahmen, warum Hexerei als reale, vom Teufel vermittelte Wirkmacht zu gelten habe, und ordnet abweichende Stimmen der Häresie- und Irrtumslehre zu. Der zweite sammelt Berichte und Typologien des vermuteten Handelns, von Schadenszauber bis zu Bündnisvorstellungen, und skizziert pastorale Strategien der Abwehr. Der dritte schließt mit prozessualen Anweisungen, die Zuständigkeiten, Beweisführungen, Verhörtechniken und Urteilsfindung strukturieren sollen. Zusammen erzeugen die Bände ein geschlossenes System, dessen Autorität sich aus Zitaten, Systematik und dem Anspruch auf praktische Anwendbarkeit speist und das lokale Praktiken in ein übergreifendes Raster presst.

Als Lektüre wirkt der Hexenhammer zugleich gelehrt und insistierend. Die Stimme ist autoritativ, von kirchenrechtlichen und patristischen Verweisen durchzogen, die eine Kette von Gewissheiten aufbauen sollen. Der Stil kombiniert strenge Systematik mit wiederholender Bekräftigung; Beispiele und theoretische Modelle wechseln in raschem Takt. Der Ton bleibt dabei drängend, moralisch aufgeladen und auf Praxis gerichtet, was das Werk weniger als Spekulation denn als Gebrauchstext erscheinen lässt. Für heutige Leserinnen und Leser entsteht ein ambivalentes Erlebnis: sprachliche Präzision und juristische Ordnung gehen mit Behauptungsfreude und normativem Druck einher, die Distanz fordern und zugleich historische Neugier wecken.

Zentral sind Fragen von Autorität und Beweis: Wie lässt sich Unsichtbares als justiziabler Gegenstand fixieren, und wer definiert die Regeln der Anerkennung? Der Hexenhammer verhandelt die Beziehung zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, die Kontrolle über Körper, Sprache und Begehren sowie die Herstellung von Gemeinschaft über Abgrenzung. Geschlechterbilder spielen dabei eine wesentliche Rolle, ebenso Vorstellungen von Natur, Krankheit und Zufall, die in moralische Kausalketten übersetzt werden. Das Werk legt offen, wie Normen und Verfahren einander stabilisieren, wie Angst politisch und pastoral gerahmt wird und wie heuristische Muster die Wahrnehmung von Wirklichkeit formen.

Gerade deshalb bleibt das Buch relevant, obwohl seine Prämissen heute zurückgewiesen werden: Es zeigt, wie aus Deutungsrahmen Praxis wird und wie Verfahren Wahrheiten erzeugen, die dann Handeln legitimieren. Wer sich für die Geschichte des Rechts, für Wissensordnungen und für Mechanismen kollektiver Erregung interessiert, findet hier ein prägnantes Beispiel. Gegenwärtige Debatten über Beweisstandards, Schutz individueller Rechte, den Umgang mit Gerüchten und Verschwörungserzählungen oder die Politisierung von Angst gewinnen historische Tiefenschärfe. Das Werk fordert dazu auf, die eigenen epistemischen Routinen und die Macht sprachlicher Setzungen zu prüfen, bevor aus Verdacht Gewissheit und aus Gewissheit Strafe wird.

Eine zeitgemäße Einleitung kann die Distanz zum historischen Text nicht aufheben, wohl aber eine verantwortliche Lektüre anleiten. Der Hexenhammer ist Quelle und Symptom zugleich: Er dokumentiert Denkweisen und Praktiken und hat sie zugleich befördert. Wer ihn liest, begegnet schmerzhaften Stereotypen und rigiden Normen; deshalb empfiehlt sich eine kontextreiche, kritisch kommentierte Ausgabe. Das Werk gewinnt als Studienobjekt, nicht als Ratgeber, und lädt dazu ein, ethische Maßstäbe und rechtsstaatliche Sicherungen zu reflektieren. So wird die Lektüre zur Aufgabe der Selbstprüfung: Welche Narrative überzeugen uns, warum, und mit welchen Folgen für diejenigen, über die gesprochen wird?
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    Der Hexenhammer, lateinisch Malleus Maleficarum, ist ein im späten 15. Jahrhundert verfasstes Traktat des Dominikaners und Inquisitors Heinrich Kramer. In drei Teilen entfaltet das Werk eine systematische Begründung, warum Hexerei als reale Bedrohung für Kirche und Gesellschaft zu gelten habe, und bündelt Anleitungen zur theologischen Beurteilung und juristischen Verfolgung. Adressiert sind vor allem Geistliche, Richter und Obrigkeiten. Kramers Argumentation folgt einer scholastischen Methode, die Autoritäten der Theologie und des Kirchenrechts zusammenführt, um Skepsis zurückzuweisen und Handlungsanweisungen abzuleiten. Der Band gliedert sich in Grundlagen, Beschreibungen von Delikten und Verfahren, wobei die Inhalte eng miteinander verzahnt sind.

Der erste Teil legt die dogmatische Grundlage: Hexerei wird als Form des Abfalls vom Glauben verstanden, die durch einen Bund mit dem Teufel ermöglicht wird. Kramer führt biblische Belegstellen, Aussagen von Kirchenvätern und Argumente aus der Scholastik an, um die Wirkmächtigkeit von Dämonen unter Gottes Zulassung zu untermauern. Zugleich grenzt er die behaupteten Möglichkeiten des Dämonischen gegenüber der göttlichen Vorsehung ein. Charakteristisch ist die Verbindung aus metaphysischer Argumentation und kirchenrechtlicher Einordnung. Wiederkehrend sind geschlechterspezifische Annahmen, die Frauen als besonders anfällig darstellen; sie dienen im Aufbau der Schrift als Begründung dafür, bestimmte soziale und moralische Bereiche besonders zu überwachen.

Zentral im ersten Band ist zudem die Auseinandersetzung mit Einwänden, die Hexerei als Täuschung oder Aberglauben abtun. Kramer unterscheidet zwischen trügerischen Erscheinungen und tatsächlichen Schädigungen, hält jedoch beides für theologisch relevant, weil es in jedem Fall auf dämonische Verführung verweise. Wer die Existenz solcher Machenschaften grundsätzlich leugne, gefährde aus seiner Sicht die Glaubensordnung. In diesem Rahmen legitimiert er die Zuständigkeit kirchlicher und weltlicher Richter und plädiert für entschlossenes Vorgehen. Ziel ist es, die begrifflichen und normativen Voraussetzungen zu schaffen, unter denen spätere Abschnitte konkrete Phänomene und Verfahrensweisen als logisch folgerichtig darstellen können.

Der zweite Band wendet sich den angeblichen Praktiken der Hexerei zu und ordnet sie systematisch. Beschrieben werden Formen des Bündnisses mit dem Teufel, die Umkehrung religiöser Rituale und Handlungen, die auf Schädigung von Menschen, Tieren und Ernten zielen. Wiederkehrend sind Themen wie Beeinträchtigung von Fruchtbarkeit und Ehe, Krankheitserzeugung, Unwetterlenkung und der Versuch, Gläubige vom Glauben abzubringen. Kramer unterscheidet zwischen Einwirkung auf Körper, Seele und Umwelt und deutet berichtete Phänomene als Ausdruck einer umfassenden, gegen die christliche Ordnung gerichteten Absicht. Die Darstellung dient nicht der Neugier, sondern soll moralische und pastorale Wachsamkeit begründen.

Dabei arbeitet der zweite Teil mit zahlreichen Fallbeispielen und typisierten Szenarien, die als moralische Exempel fungieren. Rekrutierung, vermeintliche Bündnisrituale und Berichte über nächtliche Zusammenkünfte werden in einen Deutungsrahmen gestellt, der individuelle Verfehlung und kollektive Verderbnis verbindet. Von Bedeutung ist Kramers Versuch, disparate Erzählungen zu bündeln und sie mit theologischen Kategorien wie Sünde, Versuchung und Lästerung zu verknüpfen. Aus pastoraler Sicht soll so erklärt werden, weshalb bestimmte Milieus, Beziehungen oder Lebensbereiche als besonders gefährdet gelten. Die katalogartige Struktur verstärkt den Eindruck einer allgegenwärtigen Bedrohung und dient als Brücke zu den juristischen Konsequenzen des dritten Bandes.

Der dritte Band behandelt rechtliche Fragen und Verfahrensweisen. Er erörtert Zuständigkeiten, Beweisführung und die Rolle von Gerüchten, Zeugen und Geständnissen im Rahmen des damaligen Kirchen- und Prozessrechts. Kramer systematisiert Verdachtsgrade, entwirft Abläufe der Befragung und diskutiert Umgang mit Widerrufen, Reue oder vermeintlicher Verstocktheit. Immer wieder betont er, Richter müssten zugleich entschieden und vorsichtig handeln, um Irrtümer zu vermeiden und keine Schuld ungesühnt zu lassen. Die juristische Argumentation stützt sich auf zeitgenössische Autoritäten und soll eine Handhabe bieten, mit der die zuvor entwickelten theologischen Prämissen in konkrete Entscheidungen umgesetzt werden können.

Insgesamt verbindet der Hexenhammer theologische, moralische und juristische Deutungen zu einem geschlossenen, handlungsorientierten System. Das Werk wurde früh verbreitet und prägte die Wahrnehmung und Bekämpfung vermeintlicher Hexerei in verschiedenen Regionen, auch wenn Praxis und Rechtslage lokal stark variierten. Seine Wirkung beruht weniger auf originellen Entdeckungen als auf der Verdichtung vorhandener Vorstellungen zu einem leicht rezipierbaren Leitfaden. Heute gilt es als Schlüsselquelle zum Verständnis frühneuzeitlicher Ängste, Autoritätsansprüche und geschlechtsspezifischer Zuschreibungen. Die übergeordnete Aussage zeigt, wie dogmatische Gewissheit, soziale Konflikte und Verfahrenslogik zusammenwirken können, um weitreichende Repression ideell zu rechtfertigen und ihre Folgen.
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    Der Hexenhammer (Malleus Maleficarum) entstand im späten 15. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich, in einem Raum, den Bischofskirchen, Reichsstädte und Ordensinstitutionen prägten. Papsttum, Inquisition und der Dominikanerorden strukturierten die Bekämpfung von Ketzerei; Universitäten lieferten theologische Autoritäten. Die frühneuzeitliche Druckerpresse, seit der Mitte des 15. Jahrhunderts etabliert, ermöglichte schnelle Verbreitung. Das Werk wurde 1486/87 erstmals in Speyer gedruckt, in lateinischer Sprache. Es adressiert vor allem deutschsprachige Territorien wie Oberrhein, Schwaben und Tirol, wo inquisitorische Visitationen, bischöfliche Gerichte und städtische Räte Strafverfolgung betrieben. Diese institutionelle Konstellation bildet den unmittelbaren Hintergrund für Inhalt, Zweck und Ton des Buches.

Intellektuell wurzelt der Text in der spätmittelalterlichen Scholastik und im Kirchenrecht. Autoritäten wie Augustinus und Thomas von Aquin werden als Belege für Dämonenwirken und Teufelspakt herangezogen; Gratianisches Recht und spätere Dekretalen rahmen die Argumentation. Spätere Dämonologie, etwa Johannes Niders Formicarius (1430er Jahre), hatte Vorstellungen von Schadenzauber, Hexensabbat und Ketzerei bereits systematisiert. Papst Innozenz VIII. veröffentlichte 1484 die Bulle Summis desiderantes affectibus, die klösterlichen Inquisitoren im deutschsprachigen Raum Vollmachten gegen Zauberei und Ketzerei bestätigte. Diese Bulle wurde dem Druck beigefügt und verankerte das Thema kirchenrechtlich, ohne das Buch selbst zu einem amtlichen Lehrdokument zu machen.

Der Dominikaner Heinrich Kramer (lat. Henricus Institor) wirkte als Inquisitor in süddeutschen und alpenländischen Diözesen. Seine Tätigkeit stieß 1485 in Innsbruck auf Widerstand des Brixner Bischofs Georg Golser, nachdem ein Verfahren gegen lokale Angeklagte scheiterte; kurz darauf begann Kramer, seine Erfahrungen und Argumente systematisch zu bündeln. Der Hexenhammer entstand somit aus konkreter Amts- und Prozesspraxis heraus und richtet sich explizit an Prediger, Richter und Beamte. Die Schrift verbindet pastoraltheologische Belehrung mit Prozessanweisungen und beansprucht, Zweifel an der Realität von Hexerei und Dämonenpakt zu widerlegen, um die kirchliche und weltliche Strafverfolgung zu stützen.

Der Speyerer Erstdruck nennt neben Kramer auch den Kölner Dominikaner Jacob Sprenger; seine Mitautorenschaft wurde früh und wird bis heute diskutiert. Das Werk ist in drei Teile gegliedert: einen lehrhaften Abschnitt zu Wesen und Ursachen der Hexerei, eine polemische Widerlegung von Einwänden sowie einen prozessrechtlichen Leitfaden für Ermittlung, Beweisführung und Urteil. Der Text zieht umfangreich scholastische Zitationsketten heran und greift auf zeitgenössische Predigt- und Gerichtspraxis zurück. Durch diese Struktur präsentiert er sich als Handbuch, das theologische Deutung, moralische Ermahnung und praktische Jurisprudenz eng miteinander verzahnt. Adressaten sind Kleriker, Magistrate und gebildete Laien in Verwaltungsämtern.

Rechtlich bewegte sich das Thema im Übergang zwischen kirchlicher Ketzereibekämpfung und weltlicher Strafjustiz. In vielen Reichsgebieten verhandelten städtische oder territoriale Gerichte Zaubereidelikte; inquisitorische Verfahren orientierten sich an kanonischen Regeln, einschließlich der unter Bedingungen erlaubten Folter. Der Hexenhammer referiert solche Normen und empfiehlt Ermittlungsstrategien, die auf Indizienketten, Zeugenaussagen und Geständnissen beruhen. Spätere Reichsgesetzgebung wie die Constitutio Criminalis Carolina (1532) kodifizierte Delikte und Beweisführung, was der Praxis zusätzliche Einheitlichkeit verlieh. Dennoch blieb die Anwendung regional unterschiedlich, und Vollzug wie Eskalation wurden maßgeblich von lokalen Obrigkeiten, Rechtstraditionen und Ressourcen der Gerichte stark geprägt.

Sozial und religiös fiel das Buch in eine Zeit intensiver Reformimpulse. Observantenbewegungen forderten strenge Moraldisziplin; Visitationspredigten bekämpften Aberglauben, magische Heilmittel und Wahrsagerei. Seelsorgeerwartungen verdichteten sich in Städten und Dörfern, begleitet von wachsender Schriftkultur. Der Hexenhammer spiegelt diese Tendenzen, indem er Alltagspraktiken in ein theologisches Raster von Sünde, Ketzerei und Teufelspakt einordnet. Zugleich formuliert er auffällig geschlechtsspezifische Deutungen von Schuld und Verführbarkeit, die im Text mit Autoritäten begründet werden. Damit verknüpft er pastorale Kontrolle, Geschlechterdiskurs und Gerichtsbarkeit zu einem Programm, das Verhalten normiert und Abweichung kriminalisiert. Solche Reformenergien prägten Predigt, Beichte und lokalpolitische Aufsicht.

Der Druck verbreitete sich in zahlreichen Neuauflagen bis ins 17. Jahrhundert und erreichte gelehrte wie amtliche Leserschaften. Er wurde in katholischen Territorien rezipiert und wirkte auch überkonfessionell, obwohl er kein offizielles Kirchen- oder Reichsgesetz darstellte. Zeitgenössische und spätere Stimmen bestritten seine Prämissen und Verfahren: Humanistisch geprägte Autoren wie Johann Weyer (De praestigiis daemonum, 1563) kritisierten die Zuschreibung übernatürlicher Taten und die Prozesspraxis; im 17. Jahrhundert wandte sich Friedrich Spee (Cautio Criminalis, 1631) gegen Zwangsgeständnisse und Indizienbeweise. Die Rezeption war somit plural, zwischen Gebrauch, Modifikation und scharfer Kritik. Juristische Handbücher und Gutachten zitierten einzelne Passagen selektiv.

Als Kommentar zu seiner Epoche bündelt Der Hexenhammer die Verzahnung von Theologie, Recht und obrigkeitlicher Ordnung im Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit. Er dokumentiert die Reichweite scholastischer Autoritätslogik, die Möglichkeiten des Buchdrucks und die Verrechtlichung religiöser Abweichung. Das Werk zeigt, wie kirchliche und weltliche Institutionen Bedrohungen definieren, Kompetenzen beanspruchen und Verfahren standardisieren. Gerade in seiner Systematik macht es sichtbar, warum Debatten über Zauberei nicht nur Glaubensfragen, sondern Ordnungspolitik betrafen. Damit ist der Text weniger literarische Erzählung als ein dichtes Protokoll institutioneller Selbstbehauptung und normativer Ambitionen seiner Zeit. So gelesen, rahmt er seine Zeitgenossenschaft selbstkritisch wie programmatisch.
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(Malleus maleficarum)Was sich bei der Zauberei zusammenfindet1. Der Teufel2. Der Hexer oder die Hexe3. Die göttliche ZulassungAus dem Lateinischen übertragen und eingeleitet vonJ. W. R. Schmidt1906
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Als junger Student begann ich voller Eifer den gewaltigen Malleus[1] zu übersetzen, legte ihn jedoch bald beiseite, überrollt von fremden Pflichten. Fast zwei Jahrzehnte schlummerte das vergilbte Manuskript, bis äußere Zufälle mich zwangen, es wieder aufzuschlagen. Freude war längst mancherlei Leid gewichen, Leid manchmal Freude, doch mein Grundsatz blieb: Urteile über Buch und Verfasser fallen oft zu hart und einseitig. Wer dem langen Werdegang der Dämonologie nicht nachspürt, verdammt den Hammer blind. Ich will die Entwicklung zeigen, nicht entschuldigen, und trotzdem die unerbittliche Stimme des Originals bewahren. Darum schreibe ich jetzt knapp, doch ungekürzt, treu und wachsam, Wort für Wort.
Seither veränderte sich die Welt: Forschung wuchs, doch Verleumdung blieb. Protestantische Streiter oder Glaubenslose schoben alle Schuld der katholischen Kirche zu und schimpften sich heiser. Ich erkenne den Mut jener, die gegen Hexenwahn aufstanden, denn damals konnte ein einziger Zweifel das Leben kosten. Gleichwohl wirken die "Expektorationen eines Hauber oder Horst" heute komisch. Horst füllt ein Inhaltsverzeichnis mit Spott, und Hauber schleudert sein berüchtigtes Urteil: "Bosheit, Dummheit, Unbarmherzigkeit, Heuchelei… herrschen durch und durch in dem ganzen Buch." Die Tirade klingt wie ein Rausch im Wirtshaus, doch trotz Derbheit wohnen darin auch helles Lachen und unfreiwillige Satire.
Hauber erklärt den Autor zum "Pöckel-Heering", schlimmer als ein Henker, weil dieser kalt von Tortur rede. Er empört sich über ein Kapitel, das "brummt wie eine Saufgesellschaft" und Frauen als Quelle allen Übels malt. Ich lächle: Die bunteste Passage stammt aus Johannes Chrysostomus, einem heiligen Prediger. Mehr noch, Buddha warnte Ananda ähnlich: "Vermeide ihren Anblick." – "Wenn wir sie doch sehen?" – "Redet nicht." – "Wenn wir reden müssen?" – "Seid wachsam." Wer also spottet, verkennt die lange Tradition geistlicher Furcht vor verführerischen Schleiern; sie klingelt durch Jahrhunderte, bitter und humorvoll zugleich.
Daß ein Mönch von Körperlichem nichts wissen dürfe, nennt der Text albern. "Den Reinen ist alles rein." Priester zeugen Kinder, ohne daß jemand anstößig murrt. Wer also an Institoris’ Obszönität Anstoß nimmt, übersieht Alltag und Bibel zugleich. Seit Joseph Hansen seine Quellen öffnete, kann jeder den Weg der Hexenlehre verfolgen. Schon die Apologia des Hammerbuchs verkündet: Alles stütze sich auf Kirchenväter und Scholastiker, die Verfasser hätten kaum Eigenes beigetragen. Der Hammer erscheint demnach als Schlußstein eines gewaltigen Turmes, erbaut von Jahrhunderten gläubiger Grübler; er droht düster, liefert jedoch nur letzte Konsequenz offener Prämissen für alle.
Stell dich in die Gassen des späten Mittelalters: Feuerrauch, Pest, Sternbilder ohne Erklärung. Der Teufel trat vertrauter auf als Gott, weil er lachte, handelte, betrogen werden konnte. Prediger malten ihn bunt, Quacksalber flüsterten Zauber, und der einfache Kranke suchte zuerst die Streichfrau, nie den Arzt. Wer da Wunder bestreitet, riskiert Scheiterhaufen. Luther selbst glaubte an Wechselbälge. Aus 1258-1526 listet Hansen siebenundvierzig päpstliche Erlasse gegen Zauberei, dazu sechsundvierzig gelehrte Traktate. Boden und Saat waren reif, also mußte der Hexenhammer kommen, wie Donner über geplatzter Schwüle. Niemand wunderte sich, alle schauderten, wenige widersprachen, noch weniger überlebten.
Arnaldus de Villanova, Zanchinus Ugolini, Nider, Jacquerius, Politianus, Vicecomes – der Katalog dröhnt wie ein Prozessionsmarsch. Die Frankfurter Ausgabe von 1588 ruft weitere Kronzeugen auf: "Dionysius Areopagita, Chrysostomus, Hilarius, Augustinus, Thomas Aquinas, Scotus, Bonaventura…" Vierzig Namen reihen sich, dazu Bibelzitate in Fülle. Schon daraus ahnt man, wie gering der Eigenanteil der Autoren sein muß. Ein sorgfältiger Wort-für-Wort-Vergleich würde, so heißt es, ihr Verdienst noch weiter schrumpfen lassen. Nicht einmal den Titel besitzen sie; schon 1420 nannte ein anderer sein Werk "Malleus", und früher trug gar Hieronymus den Beinamen. Alles wirkt erborgt, verdichtet, doch unheilvoll überzeugend.
Heinrich Institoris und Jakob Sprenger – diese beiden Dominikaner schmiedeten das Sammelsurium zum Schlagwerk. Institoris hatte bereits am eigenen Leib gespürt, wie wacklig Autorität sein kann: 1485 lachte Innsbruck über seinen ersten Hexenprozeß, der Bischof Golser schob ihn höflich fort und murmelte: "Er bedünkt mich ganz kindisch." Um künftig Spott zu vermeiden, suchten die Autoren ein Gutachten der renommierten Kölner Fakultät. Dekan Lambertus de Monte unterschrieb zwar, doch nur lauwarm: die Theorie bestehe, die Praxis müsse sich an Kanones halten, das Buch eigne sich nur für wenige Leser. Institoris knirschte, Sprenger sann auf Abhilfe, sofort entschlossen.
Die beiden entschieden, Schwäche in Donner zu verkehren. Heimlich verfaßten sie ein zweites, kraftstrotzendes Votum, setzten echte Namen darunter und banden es jener Teilauflage bei, die Köln nie zu Gesicht bekam. Das unechte Instrument beginnt feierlich: "Ego Lambertus de Monte… nihil contra fidem invenio." Weitere Professoren folgen artig: "Ego Jacobus de Stralen…", "Ego Andreas de Ochsenfurt…", "Ego Thomas de Scotia…" Danach heben sie vier Artikel aus, darunter: "Praedicare maleficia non posse fieri erroneum est." Damit hatten die Inquisitoren den gewünschten Talisman; Kritikern blieb staunende Stille. Gerücht wurde Autorität, Pergament besiegte Widerrede. Schrift triumphierte über Wahrheit.
Um die Fassade zu vollenden, ließ Institoris am 19. Mai 1487 vor Notar Arnold Kolich ein öffentliches Instrument schreiben. Darin liest man akribisch Stunde, Ort, Zeugen, sogar die blaue Wachskapsel des Siegels. Er hält die Bulle Innozenz’ VIII. hoch, nennt sie "sana, integra, illesa". Er zeigt ferner eine königliche Schutzurkunde: Maximilian, römischer König, befiehlt allen Untertanen, den Inquisitoren "omnem favorem" zu leisten. So verbunden von Papst, Professoren und Prinz, zog das Buch los wie ein gehärtetes Schwert, bereit, jede Grenze in Glut zu verwandeln. Schein wurde Macht, Text verwandelte sich in Gesetz. Schatten wurden Gesetz erneut.
Das nun autorisierte Werk predigte zwei damals noch umkämpfte Lehren. Erstens: Hexen fliegen leibhaftig durch die Luft; ihre Nächte seien keine Träume, sondern handfeste Fahrten. Zweitens: selbst reuige Hexen sollen brennen, weil ihre Bosheit unheilbar sei. Kanonisten hatten bisher nur rückfällige Ketzer dem Scheiterhaufen übergeben. Indem der Hammer diese Sätze als Wahrheit brandmarkte, sprengte er die letzten Fesseln des Herkommens. Bald prägte der Spruch die Gerichte: Reue hilft nichts, Asche allein tilgt Gift. Ein dunkler Wind wehte durch Europas Gerichtssäle. Pfaffen jubelten, Dorfbewohner bebten, Holzstöße wuchsen, Pein wurde Alltag, Gerichte jubelten erneut grausam.
Doch das wahre Startsignal war die Bulle "Summis desiderantes" vom 5. Dezember 1484. Sie grollt in pathetischem Latein, öffnet jedoch jeder Kanzel ein lautes Megaphon. Schon ihr Auftakt donnert: "Summis desiderantes affectibus, ut fides catholica ubique augeatur…" Dann zählt sie Sünden auf: Umgang mit Incubi und Succubi, Verderben von Geburten, Erstickung der Trauben, verhextes Vieh, verweigerte Zeugungskraft. Alles sei Werk zahlloser Personen in Mainz, Köln, Trier, Salzburg, Bremen. Der Papst delegiert Institoris und Sprenger als Inquisitoren und verurteilt jeden, der ihre Befugnis bestreitet. Darin rauscht die kommende Sturmflut, heilig signiert, tödlich wirksam. Furcht wurde Pflicht.
Einige Kleriker zweifelten, weil die Ernennungsbriefe Orte nicht beim Namen nannten. Der Papst reagiert: Die neuen Zeilen erklären ausdrücklich, daß sämtliche Provinzen, Städte, Ländereien und Personen des deutschen Oberlandes erfaßt seien. Er gebietet dem Straßburger Bischof, jeden Widersacher "per excommunicationis, suspensionis et interdicti" zu zähmen und nötigenfalls Weltliches Schwert zu rufen. Wer das Blatt bricht, ziehe "indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli" auf sich. So breitete sich die juristische Decke über jedes Dorf und verwandelte Zweifel in Gotteslästerung, endgültig und allgegenwärtig.
Vor das Buch setzt Sprenger seine Apologia, ein trommelndes Manifest. Er malt den alten Morgenstern, der im Abend der Welt wütet, weil "se modicum tempus habere" weiß. Daraus wachse eine neue "haeresis maleficarum". Hexen, sagt er, schließen "pactum cum inferno" und quälen Menschen, Vieh, Ernte. Er und sein "carissimus socius" Institoris bieten die einzige Heilung. Das Werk sei zugleich "novum et antiquum": alt an Autorität, neu an Zusammenstellung; kurz im Auszug, lang in Stoffmenge. "Non nostrum opus", ruft er, sondern Stimmen der Väter, doch als Hammer vereint. So klingt Selbstbescheidung und Stolz in einem Atem.
Die Autoren versprechen kein Gedicht, kein System, sondern eine "collectio excerptorum" in drei Teilen: Ursprung, Ausbreitung, Ende der Hexen. Sie legen das Manuskript dem "iudicium durissimum" vor, vertrauen darauf, daß Gott ihre Lippen mit der glühenden Kohle läutere. Ziel: Rache an den Bösen, Lob der Guten, Ehre der Dreifaltigkeit. Der Titel "Malleus" soll das Wesen spiegeln: Ein Werkzeug, das Nägel treibt, Knochen zerbricht, Zweifel vernichtet. Schon im Namen pocht Schicksal. Jeder Satz klingt wie Amboss-Schlag, jeder Absatz wie erhitztes Eisen. Keiner konnte diesem Ruf entgehen.
Jahrhunderte später nennt Joseph Hansen den Band ein "Monstrum voll geistiger Sumpfluft". Schmidt fühlt "kaltblütigen Zynismus" und "nichtswürdigen Hang zur Menschenquälerei". Solche Urteile sind hart, doch verständlich, wenn man die Folgen bedenkt: Hunderttausende sollten leiden. Dennoch bleibt das Werk für Kulturhistoriker ein finsteres Fenster in die Seelenschichten Europas. Es zeigt, wie Glaube, Angst und Gelehrsamkeit ein mörderisches Geflecht weben können, das selbst Hellste blendet. Wer heute die Seiten umschlägt, hört noch den Chor aus Behördenstempeln, Klostergelübden, Dorfgerüchten und peitschendem Latein. Seiten glimmen, Studien entstehen, Mahner sprechen.
Am Schluß knüpft der Text alles zusammen: Jede Hexentat erfordert drei Dinge – den Dämon, den Hexer und die göttliche Zulassung. Ohne Teufel kein Wirken, ohne menschlichen Verbündeten keine Form, ohne Gottes Duldung kein Erfolg. In diesem Dreieck sieht der Hammer ein unwiderlegbares Dogma. Darauf bauen seine Beweisgänge, Fragenkataloge und Richtlinien für Prozeß, Folter, Feuer. Entfernt man ein Glied, stürzt das Gebäude. Doch im Glauben der Zeit stand das Dreieck fester als Stein und stützte ein Jahrhundert glühender Scheiterhaufen. Trotz Feuer bleibt das Dreieck im Gedächtnis.
Bewaffnet mit Bulle, Gutachten und Hammer zogen Inquisitoren durch Städte, Berge, Täler. Märkte leerten sich, Kinder zeigten mit Fingern, Nachbarn flüsterten. Ein Kratzer in der Butter, ein totes Kalb, ein untreuer Ehemann – alles konnte Indiz werden. Die Anleitungen des Buches lehrten, wie man Verdächtige befragt, welche Knoten des Seils zu ziehen, welche Fragen dreimal zu wiederholen. Gestand der Angeklagte nicht sofort, hieß es: "Continuatio, nicht reiteratio" – also Fortsetzung der Tortur. Schließlich gab jeder nach; das Feuer machte Restarbeit. Asche stieg auf, Rauch schrieb neue Gesetze an den Himmel. Flammen fraßen Himmel und Herzen.
Doch Skeptiker verstummten nicht vollständig. Humanisten flüsterten Zweifel, manche Juristen verlangten klare Beweise. Bauern, die eine beliebte Hebamme schutzlos sahen, versteckten sie heimlich. Dennoch wagte kaum jemand offene Verteidigung, denn der Hammer erklärte Zweifel selbst zur Ketzerei. Wer vorgab, Zauberei sei Einbildung, hinderte "quantum in eis est" die heilsame Arbeit der Inquisitoren. Somit wurden Zweifler bald zu Mitwissern. Angst fraß Aufklärung. Erst Jahrhunderte später sollte ein anderer Wind wehen, aber bis dahin klirrten Ketten lauter als Federkiele. Feuer blieb Richter, Schwefel blieb Zeuge, Wahrheit blieb verscharrt. Dennoch zündeten Funken des Zweifels an, wartend auf Zukunft.
Der Hexenhammer straffte nicht nur Prozesse, er prägte auch die juristische Sprache. Begriffspaare wie "suspectus levi, suspectus vehementi" wanderten in Kanzleien. Die Idee, daß Frauen tiefer unter Dämoneneinfluß stünden, fand Eingang in Kommentare zur Carolina. Selbst weltliche Gerichte beriefen sich auf kirchliche Autorität und erweiterten Folterbefugnisse. Überall wuchs das Register der "indicia maleficorum": abweichende Pupillen, flüchtiges Lächeln, Vergessen des Vaterunsers. Gerechtigkeit verdorrte; Formalien siegten. Der Hammer klopfte nicht nur Körper, sondern auch Paragrafen weich, bis sie sich jeder Flamme beugten. Stille Richter wurden laute Henker, Pergament roch nach Rauch. Recht zerbrach unter sengendem Stahl.
Die berühmte Tirade über Frauen, von Hauber belacht und von Chrysostomus geerbt, wirkt wie der emotionale Kern des Buches. Darin heißt es, Frauen seien "Furiae, ab alto", getrieben von Neid und Sinnlichkeit, gefährlicher als jede Bestie. Der Abschnitt malte ein Feindbild, das sich tief in Bilder und Predigten grub. Mütter erschraken vor eigenen Töchtern, Ehemänner spähten nach heimlichen Blicken ihrer Frauen. So verband sich Theologie mit patriarchaler Angst, und jede Hexenverbrennung schien gleichzeitig eine Säuberung des sozialen Körpers. Feuer reinigte angeblich Sitten, wirklich verbrannte es Menschen. Predigten nährten Hass, Erzählungen schürten Gier, Gerichte teilten Schuld.
Institoris selbst fehlte jede Spur von Humor, zumindest gegenüber Widerspruch. Gleichwohl steckt in manchem Absatz des Hammerbuchs eigenartige Komik: Dämonen, die über nasse Schwämme stolpern, Hexen, die Teufel mit faulen Eiern täuschen. Dieses Lachen dient nicht Entspannung, sondern Taktik: Es verspottet Opfer, entwaffnet Zweifler und bindet das Publikum. Der Zynismus gleicht einem Henker, der vor dem Streich scherzt. So verschmilzt Grausamkeit mit Belustigung, und der Leser schwankt zwischen Schauder und Grinsen – eine gefährliche Mischung, die Urteilsvermögen betäubt. Lachen wird Peitsche, Worte werden Ketten, Bühne wird Tribunal. So wird Ironie zur Falle, Spott zur Geißel.
Der Text erinnert daran, daß Institoris einst wegen veruntreuter Ablaßgelder beinahe verhaftet wurde, später sogar an einer Fälschung mitwirkte. Ein Mann also, der selbst drohte, als Ketzer oder Dieb vor Gericht zu erscheinen, formte Regeln für Folter und Feuer. Vielleicht hoffte er durch schärfste Strenge eigene Blößen zu decken. Seine Unruhe durchzieht jede Zeile: ein Prediger, der Schuld nach außen verlegt, um sie nicht innen zu spüren. So mischt sich private Angst in übertriebene Theologie, und der Hammer klingt zugleich strafend und entschuldigend. Masken fielen schließlich langsam; Gewissen und Gewalt verschlingen einander, Wort wird Wunde.
Die lange Notariatsformel, voll Uhrzeiten, Indikationen und Namenslisten, beweist weniger Recht als theatralische Absicht. Sie ruft: Seht, alles ist korrekt, göttlich, kaiserlich, universitätlich! Gerade die pedantische Genauigkeit verrät den Trick. Wer fünfmal betont, daß ein Pergament "non viciatam" sei, kennt wohl die Gefahr des Betrugs. Dokumente wurden somit Teil der Hexenmaschine: Sie produzierten Wahrheit, indem sie sie behaupteten. Für die Dorfbewohner reichten Wachsfarben und lateinisches Siegel, um Zweifel in Ehrfurcht zu verwandeln. Schrift ersetzte Beweis; Autorität verdrängte Erfahrung. Plausibilität schlug Wahrheit in schweren Ketten fest.
Der Hammer untermauert seine Theoreme mit Bibelstellen: der Sündenfall, die Versuchung Christi, Dämonen aus Besessenen in Schweine. Augustinus, Thomas, Bonaventura, alle bezeugen: Dämonen wirken real, also müssen Verbündete existieren. Daraus folgt die Pflicht der Kirche, Körper zu strafen, damit Seelen gerettet werden. Die Logik mag grausam sein, doch sie ist geschlossen. Deshalb genoß das Buch Autorität; es verwob Schrift, Tradition und Empirie – die angeblich greifbaren Schäden an Mensch und Ernte – zu einem Netzwerk, in dem Gegenbeweise kaum Platz fanden. Glaube verdichtete alles, Zweifel zerfloss lautlos dahin, still. Dogma wurde Raster, Raster wurde Galgen.
Erst Aufklärung und Prozesskrisen des 17. und 18. Jahrhunderts brachen das Gefüge. Juristen wie Friedrich Spee hörten die Schreie, rochen verbrannte Unschuld und wagten ein "Cautio Criminalis". Wissenschaft ersetzte Aberglaube; Medizin erklärte Seuchen, Meteorologie Hagel, Psychologie Visionen. Der Hexenhammer sank vom Gesetzbuch zum Kuriosum. Doch Spuren blieben: Verleumdung, Frauenhaß, Verschwörungstheorien. Wer ihnen heute begegnet, erkennt ein Echo jener Seiten. Deshalb darf das Buch nicht nur als Relikt gelten; es ist Mahnung, wie schnell Furcht sich einkleidet und Lodengesetz fordert. Erkenntnis brennt heller, Verantwortung bleibt schwer und nötig. Vergangenheit brennt weiter, wenn niemand aus ihr lernt.
Die Reise des Hexenhammers beginnt in staubigen Skriptorien, krönt sich mit päpstlicher Bulle, stürmt durch Aktenstapel und Scheiterhaufen und endet in Bibliotheken, wo Leser erschauern. Er ist Kind einer angstgetränkten Zeit, Spiegel ehrgeiziger Theologen und Brennglas verlorener Körper. Seine Geschichte zeigt, wie Autorität geschmiedet, Zweifel geächtet, Gewalt sakralisiert wird. Die Stimmen, die ihn verabscheuen oder verherrlichen, verschmelzen zu einem Mahnchor: "Seid wachsam." Denn wo Dämonen gesucht werden, finden sich immer Opfer, und wo Hämmer kreisen, splittern zwangsläufig menschliche Knochen. Geschichte lehrt hart, wer hören mag. Damals schlug Eisen, heute mahnt Erinnerung, fortgesetzt und unerlässlich stets.
Zwanzig Jahre lag das Manuskript einst vergessen, doch sein Inhalt ruht nie. Wie das Echo eines Schmiedeschlages vibriert er durch Jahrhunderte, mahnt vor Übermut des Glaubens und Blindheit der Gelehrsamkeit. Ich habe ihn hier gestrafft, aber keine wesentliche Silbe entlassen, denn jedes Wort formt das Räderwerk, das einst lichterloh brannte. Die Vergangenheit bleibt nicht Vergangenheit, solange Menschen Angst in Gesetze meißeln. Möge diese Nacherzählung wie eine glühende Kohle sein: klein, doch heiß genug, um Erinnerung wachzuhalten und künftige Hexenfeuer im Keim zu löschen. Warnung bleibt Pflicht, Schweigen bleibt Gefahr. Erinnerung bewahrt Menschlichkeit vor neuem Brand.





Ob es Zauberei gebe, erste Frage.
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Die Frage: Ist es katholisch, Hexen anzunehmen, so daß das Gegenteil ketzerisch wäre? Sechs Einwände verneinen. 1. Episc. 26,5 warnt: "Wer da glaubt, daß ein Wesen... umgestaltet werde, außer vom Allschöpfer, der steht unter den Heiden." 2. Gäbe Zauber, müßten Dämonen Körper wandeln können, was Gottes Welt gefährdete. 3. Krankheit folgt Himmelsbewegung, die Dämonen nicht lenken. 4. Das Werk des Teufels darf Gottes Macht nicht übertrumpfen. 5. Dämonen stehen unter Sternen und wirken nicht körperlich. 6. Künstliche Tricks schenken keine echten Formen. Die Gegenseite zitiert Decret. XXXIII,9,1 und Job 41: "Es gibt keine Macht auf Erden, die ihm verglichen werden kann.
Drei Irrlehren müssen fallen. Erste: Es existiere gar keine Zauberei, alles sei bloße Einbildung, natürliche Phänomene würden Hexen angelastet. Zweite: Hexen wirkten nur in der Phantasie mit, während die Tat selbst Illusion bleibe. Dritte: Die Verletzung sei real, doch die Hexe wirke nur gedanklich. Thomas nennt die erste Meinung "wider die gewichtigen Lehren der Heiligen" und ketzerisch, denn "die Dämonen Macht haben über die Körperwelt", sofern Gott es zuläßt. Da Ungläubigkeit bei Getauften Ketzerei bedeutet, brandmarken Gelehrte alle drei Schulen als feindlich und endgültig verwerflich, weil sie die herabgestürzten Engel und ihre überlegene Naturkraft leugnen oder verkleinern.
Die Schrift verlangt Blut für Hexerei: Deut. 18 befiehlt, "alle Hexer und Beschwörer zu töten", Levit. 20 fügt hinzu: "Mit Steinwürfen soll man sie töten." Weil der Tod nur auf wirkliche, leibliche Schuld fällt, müssen ihre Taten echt sein. Theologen verweisen auf Pharaohs Zauberer, Augustinus, die Summa: Hexen wirken mit Dämonen wahre Wunder. Canonisten bestätigen: behindert Hexenkraft vor dem Beilager dauerhaft die Potenz, zerstört sie die Ehe. Deshalb rät Hostiensis zu Fastenkloster für verhexte Kleriker, Exkommunikation für Laien, Ehrverlust für alle, die zu Hexen laufen. Solche Strafen setzten niemandem für bloße Trugbilder oder leere Phantasien an.
»Es ist zu wissen, daß alle diejenigen, welche das Volk Hexer nennt, die Todesstrafe verwirkt haben«, ruft Azo[2]. Den Codices zufolge gilt ferner: »Niemandem ist es erlaubt, zu weissagen; andernfalls vollzieht das rächende Schwert die Todesstrafe.« Wer mit Zauberei fromm Leben angreift oder Frauenherzen verführt, wird »den wilden Tieren preisgegeben«. Jeder darf anklagen, »wie bei Majestätsbeleidigung«, und alle, hoch oder niedrig, werden verhört, gefoltert, zerfetzt von der »Kralle«. Einst drohten Henkersklaue und Tierfraß zugleich; nun lodert das Feuer, denn meist betrifft es Weiber. Teilnahme verboten: Betritt ein Hexer fremde Schwelle, verbrennt sein Gut; wer ihn beherbergt, fährt ins Exil und verliert alles.
Die Prediger betonen, daß solche Strafen wirksamer sind als jede Schriftstelle. Gleichermaßen loben die Gesetze Helfer: »Andere, welche bewirken, daß Wind und Hagel fernbleiben, verdienen Belohnung.« Daraus folgert der Text energisch: Hexen existieren tatsächlich, wirken mit Dämonen wahre Schadzauber, auch wenn sie zuweilen bloß gaukeln. Pythonische Wahrsager, durch die der Dämon spricht, unterscheiden sich von den »malefici«; wer beides vermischt, verfehlt den Sinn des Canon. Vier Pflichten sollen verkündet werden: Es gibt nur einen Gott; Diana-Ritte sind Teufelsfahrten; der vermeintliche Flug ist meist geistige Blendung; dem Dämon muß sklavisch gehorcht werden. Gleichwohl können Hexen sowohl geistig als auch leibhaftig ausfahren.
Der Canon warnt weiter: Wer glaubt, Geschöpfe könnten ohne den Schöpfer in Gestalt, Zustand oder Wesen verwandelt werden, zählt »unter die Heiden und Ungläubigen«. Doch Beispiele aus »nec mirum«, Augustinus, Albertus und Thomas zeigen, daß Dämonen mittels Samen unvollkommene Tiere zeugen, Krankheiten senden, Menschen in Wölfe stürzen. Darum gilt es als Ketzerei, hartnäckig zu leugnen, daß Hexen schaden. Bernhard erklärt drei Formen des »offenen Ertappens«: öffentliche Lehre, gerichtlicher Beweis, Geständnis. Wer also laut verkündet »Es gibt keine Hexen« steht unter diesem Verdikt; Kleriker werden degradiert, Laien dem weltlichen Arm übergeben – obwohl manche um Milde bitten, da Unwissenheit und Menge groß sind.
Wir wollen Prediger schützen, nicht auf Verdacht hin verdammen; doch bei »leichtem«, »schwerem« und »sehr starkem« Argwohn muss geprüft werden, welchem Grad sie verfallen. Wer bloß aus Unkenntnis irrt, fällt anders als der Verstockte; Irrtum allein macht keinen Ketzer, doch Pfarrer dürfen sich nicht damit herausreden. Ihre Unwissenheit gilt nicht als unbesiegbar, denn jeder Hüter von Seelen soll die Schrift kennen. Papst Nicolaus mahnt: »Die Ausstreuung des himmlischen Samens ist uns gegeben: wehe, wenn wir ihn nicht streuen, wehe, wenn wir schweigen.« Darum braucht es ausreichende, wenn auch nicht gewaltige Gelehrsamkeit
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